
 
 
 

Hygienekonzept der SG LVB Leipzig e.V. 
für die Sporthalle Gerda- Taro- Schule 

Telemannstraße 9 / 04107 Leipzig 
 

 
 

Das Hygienekonzept basiert auf der gültigen Verordnung des Freistaates Sachsens in Verbindung 
mit den speziellen Regeln der Stadt Leipzig und dem Amt für Sport. 

 
 

Information für Zuschauende 
 
(1) Während des Betretens und Verlassens der Sporthalle muss eine FFP2 Maske getragen 
werden.  
 
(2) Auf den Gängen, dem Weg zum Sitzplatz und überall dort, wo der Mindestabstand von 
1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt für alle Besuchenden die Pflicht zum Tragen 
einer FFP2 Maske.  
 
(3) Es gilt für alle Besuchenden die 2G-Plus-Regel. Diese erfordert keine schriftliche 
Kontakterfassung. Für den Nachweis der 2G-Plus-Regel muss zusätzlich ein 
Personaldokument mitgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Einlasskapazität ist auf 70 Zuschauende begrenzt.  
 
(5) Die Besuchenden dürfen sich nur auf der Hallenseite gegenüber der Anzeigetafel 
aufhalten. Der Bereich der Auswechselbänke sowie des Kampfgerichts sind für Besuchende 
gesperrt.  
 
 

Information für Offizielle 
(Sportler:innen / Betreuer:innen / Schiedsrichter:innen / Kampfrichter:innen / 

Ordner:innen / Wischer:innen) 
 
(1) Während des Betretens und Verlassens der Sporthalle muss eine OP- bzw. eine FFP2- 
Maske getragen werden. 
 
(2) Auf ausreichend Abstand im Kabinengang und in den Umkleideräumen ist zu achten.  
 
(3) Die Umkleidekabinen verfügen alle über einen separaten Duschraum. Das Benutzen der 
Duschen ist mit dem nötigen Abstand erlaubt. Der Kabinenbelegungsplan (hängt am Spieltag 
aus) ist einzuhalten.  
 
(4) Die Kontaktdatenerfassung erfolgt mittels Mannschaftsliste des HVS, welche für die 
Punktspiele vorgesehen ist.  
 
(5) Alle Sportler:innen  Ü18 unterliegen der 2G-Plus-Regel. Den Nachweis über die Erfüllung 
der 2G-Plus-Regel wird mittels Nachweisliste (Anlage 1) beim verantwortlichen Kampfgericht 
eingereicht. Die Mannschaftsverantwortlichen sind für die Kontrolle und Gültigkeit der 
Nachweise verantwortlich und bestätigen diese durch eine Unterschrift.  
 
(6) Alle Sportler:innen  U18 unterliegen der 3G-Regel. Den Nachweis über die Erfüllung der 
3G-Regel wird mittels Nachweisliste (Anlage 1) beim verantwortlichen Kampfgericht 
eingereicht. Die Mannschaftsverantwortlichen sind für die Kontrolle und Gültigkeit der 
Nachweise verantwortlich und bestätigen diese durch eine Unterschrift. 
 
(7) Alle Trainer:innen unterliegen der 3G-Regel. Den Nachweis über die Erfüllung der 3G-
Regel wird mittels Nachweisliste (Anlage 1) beim verantwortlichen Kampfgericht eingereicht. 
Die Mannschaftsverantwortlichen sind für die Kontrolle und Gültigkeit der Nachweise 
verantwortlich und bestätigen diese durch eine Unterschrift. 
 
(8) Die Schiedsrichter:innen und Kampfrichter:innen unterliegen ebenfalls der 2G-Plus-Regel. 
Die Nachweise sind ständig mitzuführen. Ein Betreten der Sporthalle ohne gültigen Nachweis 
ist nicht erlaubt.  
 
(9) Nach dem Punktspiel werden alle Beteiligten dazu angehalten, die Sporthalle zügig zu 
verlassen. Ein Aufenthalt in den Räumen der Sporthalle, länger als notwendig, ist nicht 
vorgesehen.  
 
 
Stand: 21.02.2022 



Anlage 1 
 

Nachweisliste 2G-Plus-/3G-Erfassung 
 
 
Mannschaft    _____________________________ 
 
 
Mannschaftsverantwortliche:r  _____________________________ 
 
Spieltag/Anwurfzeit   _____________________________ 
 
 

Name Vorname Geburtsdatum 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Bestätigung 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die gültigen Nachweise zur Einhaltung der 2G-Plus-Regel bzw. 3G-Regel 
ordnungsgemäß kontrolliert habe. Weiterhin übernehme ich Verantwortung für die Richtigkeit der 
Angaben. 
 
 
 
_____________________      ________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 
         Mannschaftsverantwortliche:r 


